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7. Gebiet Chirurgie 
 

Definition: 
 

Das Gebiet Chirurgie umfasst die Vorbeugung, Erken-
nung, konservative und operative Behandlung, Nach-
sorge und Rehabilitation von chirurgischen Erkrankun-
gen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie ange-
borenen und erworbenen Formveränderungen und 
Fehlbildungen der Gefäße, der inneren Organe ein-
schließlich des Herzens, der Stütz- und Bewegungsor-
gane und der onkologischen Wiederherstellungs- und 
Transplantationschirurgie. 
 

Weiterbildungsziel: 
 

Ziel der Weiterbildung im Gebiet Chirurgie ist die Er-
langung von Facharztkompetenzen 7.1 bis 7.8 nach Ab-
leistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten 
und Weiterbildungsinhalte. 
 

Basisweiterbildung für die Facharztkompetenzen  
7.1 bis 7.8: 

 

Weiterbildungszeit: 
 

24 Monate Basisweiterbildung bei einem Weiterbil-
dungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 
5 Abs. 1, davon 

• 6 Monate Notfallaufnahme 

• 6 Monate Intensivmedizin in der Chirurgie oder in 
einem anderen Gebiet, die auch während der spe-
zialisierten Facharztweiterbildung abgeleistet 
werden können 

• 12 Monate Chirurgie, davon können 
- 6 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet 

werden. 
 

Weiterbildungsinhalt: 
 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten 
in 
 

- Erkennung, Klassifizierung, Behandlung und Nach-
sorge chirurgischer Erkrankungen und Verletzun-
gen 

- der Indikationsstellung zur konservativen und ope-
rativen Behandlung chirurgischer Erkrankungen 
und Verletzungen 

- der Risikoeinschätzung, der Aufklärung und der 
Dokumentation 

- den Prinzipien der perioperativen Diagnostik und 
Behandlung 

- operativen Eingriffen und Operationsschritten 
- der Wundversorgung, Wundbehandlung und Ver-

bandslehre einschließlich Impfprophylaxe 
- den Grundlagen der gebietsbezogenen Tumorthe-

rapie 
- der Erkennung und Behandlung von Infektionen 

einschließlich epidemiologischer Grundlagen, den 
Hygienemaßnahmen 

- der Indikationsstellung, sachgerechten Probenge-
winnung und -behandlung für Laboruntersuchun-

gen und Einordnung der Ergebnisse in das jeweilige 
Krankheitsbild 

- Analgesierungs- und Sedierungsmaßnahmen ein-
schließlich der Behandlung akuter Schmerzzustän-
de 

- der Betreuung palliativmedizinisch zu versorgender 
Patienten 

- der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie 
- der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle 

einschließlich lebensrettender Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und Wie-
derbelebung einschließlich der Grundlagen der Be-
atmungstechnik und intensivmedizinischer Basis-
maßnahmen 

- der Indikationsstellung und Überwachung physika-
lischer Therapiemaßnahmen 

- der medikamentösen Thromboseprophylaxe. 
 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
 

- Ultraschalluntersuchungen bei chirurgischen Er-
krankungen und Verletzungen 

- Punktions- und Katheterisierungstechniken ein-
schließlich Legen von Drainagen und zentralvenö-
sen Zugängen sowie der Gewinnung von Untersu-
chungsmaterial 

- Infusions-, Transfusions- und Blutersatztherapie, 
enterale und parenterale Ernährung einschließlich 
Sondentechnik 

- Lokal- und Regionalanästhesien 
- Eingriffe aus dem Bereich der ambulanten Chirur-

gie 
- Erste Assistenzen bei Operationen und angeleitete 

Operationen. 
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7.3 Facharzt / Fachärztin für Herzchirurgie 
  (Herzchirurg / Herzchirurgin) 
 

Weiterbildungsziel: 
 

Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Basiswei-
terbildung die Erlangung der Facharztkompetenz Herz-
chirurgie nach Ableistung der vorgeschriebenen Wei-
terbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte. 
 

Weiterbildungszeit: 
 

24 Monate Basisweiterbildung im Gebiet Chirurgie  
und 

48 Monate Weiterbildung zum Facharzt für Herzchirur-
gie bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1, davon kön-
nen bis zu 

• 12 Monate in einer der anderen Facharztwei-
terbildungen des Gebietes Chirurgie, in Innere 
Medizin und Kardiologie und/oder Kinder- und 
Jugendmedizin/Kinder-Kardiologie angerechnet 
werden, die auch im ambulanten Bereich abge-
leistet werden können. 

 

Weiterbildungsinhalt: 
 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten 
in 
 

- der Vorbeugung, Erkennung, operativen und post-
operativen Behandlung und Rehabilitation von Er-
krankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen, 
Fehlbildungen des Herzens, der herznahen Gefäße 
sowie des Mediastinums und der Lunge im Zusam-
menhang mit herzchirurgischen Eingriffen 

- Maßnahmen der Nachsorge nach operativer Be-
handlung einschließlich Immunsuppression und 
Organabstoßungsbehandlung bei Transplantatio-
nen 

- der Indikationsstellung zur operativen und konser-
vativen Behandlung einschließlich der Risikoein-
schätzung und prognostischen Beurteilung  

- den Grundlagen minimal-invasiver Therapie 
- der Erhebung einer intraoperativen radiologischen 

Befundkontrolle unter Berücksichtigung des Strah-
lenschutzes 

- den Grundlagen der Diagnostik und Behandlung 
angeborener Herzerkrankungen sowie terminaler 
Erkrankungen von Herz und Lunge 

- der Anwendung von Kreislaufassistenzsystemen 
- der Indikationsstellung zur Herz-, Lungen- und 

Herz-Lungen-Transplantation einschließlich tech-
nischer Grundlagen von Herzassistenzsystemen. 

 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
 

- Elektrokardiogramm 
- sonographische Untersuchungen der Thoraxorgane 

einschließlich Doppler- / Duplex-Untersuchungen 
des Herzens und der großen Gefäße 

- Echokardiographie 
- Operationen mit Hilfe oder in Bereitschaft der ext-

rakorporalen Zirkulation 

- an Koronargefäßen 
- an der Mitralklappe einschließlich Rekon-

struktion 
- an der Aortenklappe und/oder Aorta aszen-

dens/Mitralklappe/ Koronargefäß 
- bei angeborenen Herzfehlern 

- Operationen ohne Einsatz der extrakorporalen Zir-
kulation 
- Anastomosen und Rekonstruktionen an den 

thorakalen Gefäßen einschließlich Aortena-
neurysmen 

- transvenöse Schrittmacherimplantationen/ 
Defibrillatoren (AICD) 

- Operationen am Thorax in Zusammenhang 
mit herzchirurgischen Eingriffen 
z. B. Brustwandresektion, Thoraxstabilisie-
rung, Exstirpation von Fremdkörpern, Opera-
tionen bei Thoraxverletzungen  

- Operationen an der Lunge und am angren-
zenden Mediastinum in Zusammenhang mit 
herzchirurgischen Eingriffen 

- Operationen an peripheren Gefäßen im Zu-
sammenhang mit herzchirurgischen Eingrif-
fen,  
z. B. Rekonstruktion peripherer Gefäße nach 
Einsatz von Kreislaufassistenzsystemen und 
der extrakorporalen Zirkulation. 
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Übergangsbestimmungen: 
 

Kammerangehörige, die die Facharztbezeichnung Chi-
rurgie besitzen, sind berechtigt, stattdessen die Fach-
arztbezeichnung Allgemeinchirurgie zu führen. 
Kammerangehörige, die die Facharztbezeichnung All-
gemeine Chirurgie besitzen, sind berechtigt, stattdessen 
die Facharztbezeichnung Allgemeinchirurgie zu führen. 
 

Kammerangehörige, die bei Inkrafttreten dieser Weiter-
bildungsordnung die Schwerpunktbezeichnung 
- Gefäßchirurgie 
- Thoraxchirurgie 
- Visceralchirurgie 
besitzen, sind berechtigt, stattdessen die entsprechende 
Facharztbezeichnung zu führen. 
 

Kammerangehörige, die nach Facharztanerkennung bei 
Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung eine Wei-
terbildung in den Schwerpunkten Gefäßchirurgie, Tho-
raxchirurgie und Visceralchirurgie begonnen haben, 
können diese nach den Bestimmungen der bisher gülti-
gen Weiterbildungsordnung abschließen und bis zum 
31. Dezember 2007 die Zulassung zur Prüfung bei der 
Ärztekammer beantragen. Nach bestandener Prüfung 
erhalten sie die entsprechende Facharztbezeichnung. 
Entsprechendes gilt auch für die Kammerangehörige, 
die vor Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung die 
Weiterbildung in den Gebieten Herzchirurgie, Kinder-
chirurgie und Plastische Chirurgie begonnen haben. 
Diese können die neue Facharztbezeichnung bis zum 
31. Dezember 2011 beantragen. 
 

Kammerangehörige, die vor Inkrafttreten dieser Wei-
terbildungsordnung ihre Weiterbildung im Gebiet Or-
thopädie oder im Schwerpunkt Unfallchirurgie begon-
nen haben, können diese nach der bisher gültigen Wei-
terbildungsordnung abschließen und die entsprechen-
den Bezeichnungen führen. Die Zulassung zur Prüfung 
im Gebiet Orthopädie und im Schwerpunkt Unfallchi-
rurgie muss bis zum 31. Dezember 2011 beantragt wer-
den.  
 

Kammerangehörige, die sich bei Inkrafttreten dieser 
Weiterbildungsordnung im Gebiet Orthopädie oder im 
Schwerpunkt Unfallchirurgie in Weiterbildung befin-
den, können diese als Facharzt für Orthopädie und Un-
fallchirurgie abschließen, wenn sie eine Mindestweiter-
bildungszeit von 6 Jahren im Gebiet Chirurgie, davon 
mindestens jeweils eine 2-jährige Weiterbildung in Or-
thopädie und Unfallchirurgie nachweisen. Die Zulas-
sung zur Prüfung muss bis zum 31. Dezember 2011 be-
antragt werden.  
 

Kammerangehörige, die bei Inkrafttreten dieser Weiter-
bildungsordnung im Besitz der Schwerpunktbezeich-
nung Unfallchirurgie sind, können die neue Facharztbe-
zeichnung Orthopädie und Unfallchirurgie bis zum 31. 
Dezember 2007 beantragen, wenn sie mindestens 2 
Jahre Weiterbildung im Gebiet Orthopädie nachweisen. 
Auf das Anerkennungsverfahren finden die §§ 12 bis 16 
Anwendung. 
 

Kammerangehörige, die bei Inkrafttreten dieser Weiter-
bildungsordnung im Besitz der Facharztanerkennung 
Orthopädie sind, können die Facharztbezeichnung Or-
thopädie und Unfallchirurgie bis zum 31. Dezember 
2007 beantragen, wenn sie mindestens 2 Jahre Weiter-
bildung im Schwerpunkt Unfallchirurgie nachweisen. 
Auf das Anerkennungsverfahren finden die §§ 12 bis 16 
Anwendung. 
 
Kammerangehörige, die sich bei Inkrafttreten dieser 
Änderung1 der Weiterbildungsordnung in der Fassung 
vom 1. April 2005 in der Weiterbildung zur Facharzt-
kompetenz Visceralchirurgie befinden, können diese 
nach den Bestimmungen der bisher gültigen Weiterbil-
dungsordnung abschließen und die Zulassung zur Prü-
fung bis zum 31.12.2017 beantragen. 
 

                                                   
1 In Kraft getreten am 27.8.2011 


